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 Veröffentlicht am 30.04.1996

Norm

ABGB §323

ABGB §523 A

NZwG §1

ZPO §266 B

ZPO §272 C

Rechtssatz

Wird über keinen gültigen Rechtstitel für das Begehren und Befahren einer Wegparzelle verfügt, so wäre eine

diesbezügliche Einverleibung des Wegerechts unbeachtlich, weil titellose Eintragungen nichtig sind, doch begründet

die Tatsache der Eintragung gemäß § 323 ABGB immerhin die Vermutung des Rechts. Die Beweislast dafür, daß die

Eintragung des von der Beklagten beanspruchten Wegerechts auf keinem gültigen Rechtstitel beruht, tri=t daher die

Kläger.
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